
BAYERN NEUES AUS DER NORMUNG & GUT ZU WISSEN [�DAB REGIONAL�] 

D er § 13b BauGB sieht vor, dass bestimmte Bebauungsplä-
ne im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden konn-
ten. Die Re-
gelung war 

 befristet und entspre-
chende Aufstellungsbe-
schlüsse müssen bis zum 
31.12.2024 gefasst wer-
den. 

Nunmehr hat das Bun-
desverwaltungsgericht 
mit Urteil vom 18.07.2023 
(BVwerG 4 CN 3.22) ent-
schieden, dass die Rege-
lung europarechtswidrig 
ist. 

Freiflächen außerhalb 
des Siedlungsbereichs ei-
ner Gemeinde dürfen 
nicht im beschleunigten Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Um-
weltprüfung überplant werden. § 13b BauGB darf daher wegen des 
Vorrangs des Unionsrechts nicht angewendet werden. Im entschiede-

nen Fall hätten das Regelverfahren zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans eine Umweltprüfung durchgeführt, ein Umweltbericht erstellt 

und der Begründung des 
Bebauungsplans beifügt 
werden müssen. Dieser 
beachtliche, vom Antrag-
steller fristgerecht (§ 215 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB) gerügte Verfah-
rensmangel hat die Ge-
samtunwirksamkeit des 
Bebauungsplans zur Fol-
ge. 

Die Entscheidung 
dürfte Konsequenzen 
nicht nur für noch laufen-
de Aufstellungsverfahren 
nach § 13b BauGB ha-
ben, sondern auch für 

diejenigen Satzungsbeschlüsse, bei denen noch Einspruchsfristen lau-
fen. Eine vertiefte Besprechung der Entscheidung ist in Vorbereitung.

Technische Baubestimmungen), durch Stan-
dards und Gepflogenheiten der Planerschaft, 
z.�B. technische Regelwerke, insbesondere so-
weit sie allgemein anerkannte Regeln der 
Technik wiedergeben, und Unfallverhütungs-
vorschriften) sowie durch den allgemeinen 
Maßstab des Durchschnittsbürgers (Sonder-
kenntnisse werden hier angerechnet).

Zusammenfassung
Betrachtet man die Ausführungen unserer letz-
ten Beiträge zum einfachen Bauen wird deut-
lich, dass im Vergleich zum bauordnungsrecht-
lich geregelten Bereich, mit seinen gut hand-
habbaren Instrumenten zu Abweichungen, der 
Bereich des zivilen Rechts wohl die meisten Ri-
siken und Fehlerpotenziale birgt. Schwer ge-
nug ist es schon, überhaupt den Überblick zu 
behalten, was allgemein anerkannte Regel der 
Technik sind; Abweichungen hiervon gerichts-
fest mit der Auftraggeberschaft zu vereinbaren 
oft noch viel mehr. Bei Unsicherheiten sollte 

hierfür unbedingt ein Fachanwalt oder eine 
Fachanwältin zu Rate gezogen werden.

Noch ein Wort zu Sonderlösungen
Vielleicht noch ein Wort zu sogenannten 
„Sonderlösungen“ oder „Sonderkonstruktio-
nen“. Auch bei diesen handelt es sich um ge-
sondert mit der Bauherrschaft zu vereinbaren-
de Lösungen. „Sonderkonstruktionen“ können 
sich sogar auf Grund von normativ geforder-
ten Qualitäten ergeben, z.�B. bei schwellenfrei-
en Übergängen ins Freie. Insbesondere sei-
tens der Bauherrschaft werden „Sonderkon-
struktionen“ oftmals als beschränkend, als 
Ausnahmen und vor allem als weniger sicher 
oder riskant verstanden. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Nur weil eine Lösung nicht abschlie-
ßend in einem technischen Regelwerk be-
schrieben ist, bedeutet dies nicht, dass sie we-
niger zuverlässig oder gar unzulässig ist. Ganz 
im Gegenteil! Auf die vorhandenen Rahmen-
bedingungen maßgeschneiderte Lösungen 

sind oftmals sogar sicherer als pauschale. 
Meist geben sogar die Normen selbst den Hin-
weis, dass bei bestimmten Anwendungsfällen 
„besondere Maßnahmen“ ergriffen werden 
müssen, z.�B. DIN 18533 bei niveaugleichen 
Schwellen. So wird ausgedrückt, dass eine 
Konstruktion durchaus möglich ist, jedoch un-
ter dem Vorbehalt, dass weitere Maßnahmen 
ergriffen werden. Mögliche Maßnahmen wer-
den teilweise sogar in der Norm selbst bei-
spielhaft benannt. Hier kommt also der Pla-
nende ins Spiel: Denn anstatt zu beschränken, 
ergibt sich die Möglichkeit – und die Notwen-
digkeit – auf das jeweilige Bauvorhaben zuge-
schnittene sichere Planungs- und Ausfüh-
rungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber: Dies 
entbindet nicht davon, die mit Sonderlösun-
gen verbundenen Anforderungen und Konse-
quenzen der Auftraggeberschaft vollumfäng-
lich darzulegen und ihr diese einschließlich der 
möglichen Risiken in deutlichen Worten nach-
weisbar zu beschreiben.

§ 13b BauGB europarechtswidrig!
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023
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